
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/7/7 89/18/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §40;

AVG §45 Abs3;

AVG §46;

AVG §66 Abs2;

AVG §66 Abs4;

Rechtssatz

Die Notwendigkeit, dem Berufungswerber die von der Behörde im Berufungsverfahren ergänzten Beweisergebnisse

zur Kenntnis zu bringen, begründet nicht die Notwendigkeit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung (Hinweis

E 11.9.1987, 87/18/0042).

Schlagworte

Ablehnung eines Beweismittels Besondere verfahrensrechtliche Aufgaben der Berufungsbehörde Spruch des

Berufungsbescheides Parteiengehör Unmittelbarkeit Teilnahme an Beweisaufnahmen Sachverhalt

Sachverhaltsfeststellung Beweismittel
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